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Anlage: Bad Ragaz SG-3 

Anlagetyp: Flugfeld  
 

A U S G A N G S L A G E  
 

 

Generelle Informationen und technische Daten:  
 

Verweis:  

SIL-Konzeptteil 26.02.2020, 
Kap. 4.3 Flugfelder 

Grundlagendokumente: 

- Betriebsbewilligung vom 
01.07.1994 

- Betriebsreglement vom 
05.07.1994 

- Lärmbelastungskataster 
(LBK) vom Dezember 
1993 

- Hindernisbegrenzungs-
flächen-Kataster vom 
08.10.2021 

- Koordinationsprotokoll 
vom Februar 2022 

- Standortkanton: 
- Perimetergemeinde: 
- Gemeinde mit  

Hindernisbegrenzung: 
- Gemeinden mit  

Lärmbelastung: 
 

St.Gallen 
Bad Ragaz 
Bad Ragaz, Fläsch, Maienfeld, Mels,  
Pfäfers, Vilters-Wangs 
Bad Ragaz, Vilters-Wangs 
 

- Verkehrsleistung: 
(Motorflug) 

 

- ∅ 4 Jahre: 10 220 Bewegungen  
(2018–21) 

- max. 10 Jahre: 12 897 (2013) 

- Prognose SIL: 15 000 Bewegungen 

 
Zweck der Anlage, Funktion im Netz:  

Privates Flugfeld, seit 1958 in Betrieb, dient der fliegerischen Aus- 
und Weiterbildung sowie dem Motor- und Segelflugsport. 

Stand der Koordination:  

Die Funktion des Flugfelds stützt sich auf die konzeptionellen Vor-
gaben des SIL und ist auf die Ziele des kantonalen Richtplans abge-
stützt. 

Das Flugfeld dient vorrangig der fliegerischen Aus- und Weiterbil-
dung sowie der Leicht- und Sportaviatik mit Flächenflugzeugen (Mo-
tor- und Segelflug) und ferner mit Helikoptern. Im Weiteren dient es 
Arbeits- und Werkflügen sowie Geschäfts- und Tourismusreiseflü-
gen. Das Flugfeld soll im Wesentlichen im bisherigen Rahmen wei-
terbetrieben werden.  

Die Entwicklung des Flugfelds wird hinsichtlich der Verkehrsleistung 
durch das Gebiet mit Lärmbelastung begrenzt. Nebst der Betriebs-
bewilligung und dem öffentlich-rechtlichen Betriebsreglement be-
steht eine 1980 abgeschlossene privatrechtliche Vereinbarung zwi-
schen der Gemeinde Bad Ragaz und der Flugplatzhalterin Docair 
AG. Diese begrenzt u.a. die Verkehrsleistung auf 15 000 Flugbewe-
gungen / Jahr (davon mindestens 10 % für den Segelflugbetrieb) 
und schliesst eine Helikopterbasis auf dem Flugfeld aus. 
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Perimeter, Infrastruktur und Betrieb des Flugfelds sind weitgehend 
mit den umgebenden Nutzungsansprüchen und Schutzzielen abge-
stimmt (vgl. Koordinationsprotokoll). Betrieblich bestehen zwischen 
den An- und Abflugrouten des Flugfelds und den Windenergie-Pla-
nungen der Kantone St. Gallen und Graubünden teils Konflikte. 
Diese sind im Rahmen der weiteren Konkretisierung resp. Realisie-
rung von Windparks zu lösen. Hierbei sind u.a. auch Anpassungen 
der An- und Abflugrouten denkbar.  

Infrastrukturell sind eine neue, unbefestigte Abstellfläche für Flug-
zeuge, eine Ladestation für Elektroflugzeuge und einzelne Ersatzneu-
bauten («Hangar Blum») vorgesehen. Um die geltenden Sicherheits-
anforderungen der Internationalen Ziviluftfahrtorganisation (ICAO) 
an die auf dem Flugfeld verkehrenden Flugzeuge zu erfüllen, ist eine 
Verbreiterung der Piste von 11 auf 18 m anzustreben. 
 

 

F E S T L E G U N G E N     
 F Z V 

Zweckbestimmung: 
Der Flugplatz Bad Ragaz ist ein privates Flugfeld. Er dient vorrangig 
der fliegerischen Aus- und Weiterbildung sowie der Leicht- und 
Sportaviatik mit Flächenflugzeugen (Motor- und Segelflug) und fer-
ner auch mit Helikoptern. Im Weiteren dient er Arbeits- und Werk-
flügen sowie Geschäfts- und Tourismusreiseflügen. 

 
• 
 

  

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 
Die Helikopter benutzen dieselben Flugrouten wie die Flächenflug-
zeuge. 

 
• 

  

Zur Reduktion der Umweltbelastung trifft der Flugplatzhalter die be-
trieblich notwendigen Vorkehrungen im Sinne des Vorsorgeprinzips 
und wacht über die Einhaltung der Vorschriften. 

•   

Flugplatzperimeter:  
Der Flugplatzperimeter (vgl. Anlagekarte) umgrenzt das von den 
Flugplatzanlagen beanspruchte Areal. Er umfasst den Segelflug-Be-
reistellungsraum [1], den Helikopterlandeplatz [2], die geplante Ab-
stellfläche für Flugzeuge [3] sowie die für den Ersatzneubau «Han-
gar Blum» beanspruchte Fläche. Kanton und Gemeinden berück-
sichtigen den Perimeter bei der Richt- und Nutzungsplanung. 

 
• 
 

  

Es ist eine Verbreiterung der Piste auf 18 m zur Erhöhung der Si-
cherheit vorgesehen. 

•   

Lärmbelastung:  
Das Gebiet mit Lärmbelastung (vgl. Anlagekarte) begrenzt den Ent-
wicklungsspielraum für den Flugbetrieb. Kanton und Gemeinden 
berücksichtigen es bei der Richt- und Nutzungsplanung. 

 
• 

  

Hindernisbegrenzung:  
Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung (vgl. Anlagekarte) zeigt, wo 
Flugbetrieb und Bodennutzung bezüglich der Höhenbeschränkung 
aufeinander abzustimmen sind. 
 

 
• 
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 F Z V 

Natur- und Landschaftsschutz:  
Luftfahrtseitig nicht genutzte Flächen auf dem Flugfeld sollen unter 
Vorbehalt der Anforderungen der Luftfahrt (Sicherheitsvorschriften, 
Ausbauerfordernisse) ökologisch aufgewertet werden. 

 
• 

  

Die Flugplatzhalterin prüft die Möglichkeiten dazu und legt in Ab-
sprache mit den zuständigen Fachstellen von Bund und Kanton das 
Vorgehen zur Umsetzung fest. Die Interessen der landwirtschaftli-
chen Nutzung sind zu berücksichtigen. 
 

•   

E R L Ä U T E R U N G E N  

Zweckbestimmung: 

Die Zweckbestimmung des Flugfelds Bad Ragaz ergibt sich aus der bisheri-
gen Nutzung und den Festlegungen zu den Flugfeldern im Konzeptteil SIL. 

Rahmenbedingungen zum Betrieb: 

Bis anhin haben die Helikopter teils eine Flugroute quer zur Piste Richtung 
Norden benutzt. Die Benutzung dieser Flugroute ist nicht mit der Einhaltung 
des Gebiets mit Lärmbelastung vereinbar. Künftig soll darum auf die Benut-
zung dieser Flugroute verzichtet werden. 

Die Betriebsbewilligung enthält Vorgaben zum Flugbetrieb, die in das Be-
triebsreglement gehören. Die Betriebsbewilligung sowie das Betriebsregle-
ment sind im Rahmen eines Genehmigungsvefahrens formal anzupassen.  

Die An- und Abflugrouten stehen teilweise mit dem potentiellen St. Galler 
Windenergiegebiet «Rheinau» in Konflikt. Der Konflikt ist bei einer allfälli-
gen Festsetzung des Windenergiegebiets im kantonalen Richtplan zu lösen 
(Anpassung Flugrouten etc.). Im Weiteren stehen die An- und Abflugrouten 
resp. der Anflugsektor Ost mit dem potenziellen Bündner Windenergiege-
biet Rheintal Maienfeld – Malans in Konflikt. Falls in diesem Windenergie-
gebiet Mastenstandorte geplant werden, hat der Kanton in Absprache mit 
dem BAZL und ggf. mit dem BFE die Rahmenbedingungen zu definieren, so 
dass ein aus energetischer Sicht sinnvoller Windpark entwickelt werden 
kann. 

Flugplatzperimeter, Infrastruktur: 

Der Flugplatzperimeter umgrenzt das von den bestehenden und geplanten 
Flugplatzanlagen beanspruchte Areal. Darin eingeschlossen sind die Piste 
mit den Sicherheitsabständen und Rollwegen, der Hangar der Docair AG 
mit Vorfeld, das C-Büro mit Restaurant und Tankstelle, der Hangar Blum 
sowie das Projekt für dessen Ersatz mit Rückversetzung von der Piste, Park-
plätze, diverse Container sowie der Segelflug-Bereitstellungsraum.  

Der Flugplatzperimeter überlagert die Grundnutzung gemäss Zonenplan 
der Gemeinde Bad Ragaz. Er soll als Hinweis in den Zonenplan aufgenom-
men werden. Innerhalb des Flugplatzperimeters haben die Flugplatzanlagen 
Priorität. 

Die Pistenverbreiterung betrifft teilweise Fruchtfolgeflächen (FFF). Die Kom-
pensation derselben richtet sich nach den Vorgaben des Kantons St. Gallen. 
 

Z U S T Ä N D I G E  S T E L L E  

Zuständiges Bundesamt: 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL), 3003 Bern 

Flugplatzhalterin: 
Docair AG,  
Belmontstrasse 1 
7000 Chur 
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Lärmbelastung: 
Das Gebiet mit Lärmbelastung setzt den Rahmen für die künftige Entwick-
lung des Flugbetriebs.  
Die aktuelle Fluglärmbelastung wurde vom BAZL im Auftrag der Docair AG 
mit dem Lärmbelastungskataster (LBK) vom Dezember 1993 verglichen. Die 
Analyse ergab, dass die aktuelle Belastung (Flottenmix und Bewegungszah-
len von 2016), hochgerechnet auf ein Verkehrsvolumen von 15 000 Flugbe-
wegungen (gemäss der privatrechtlichen Vereinbarung zwischen Gemeinde 
Bad Ragaz und der Docair AG), mit der im LBK ausgewiesenen Lärmbelas-
tung vergleichbar ist. Folglich kann der LBK auch für den heutigen Betrieb 
als repräsentativ betrachtet werden. 
Die Lärmkurven aus dem LBK sind im Gebiet mit Lärmbelastung dargestellt. 
Die Belastungsgrenzwerte (IGW, PW) können eingehalten werden und es 
liegen keine Überschreitungen vor. Zwischen dem Gebiet mit Lärmbelas-
tung und der angestrebten Siedlungsentwicklung bestehen keine Konflikte. 
Das Gebiet mit Lärmbelastung setzt den Rahmen für die «zulässigen Lärm-
immissionen» gemäss LSV Art. 37a, d. h. die «zulässigen Lärmimmissionen» 
dürfen dieses Gebiet nicht überschreiten. Sie sind im Rahmen eines ordentli-
chen Verfahrens (Betriebsreglement, Plangenehmigung) zu ermitteln und 
im entsprechenden Genehmigungsentscheid festzuhalten. 

Hindernisbegrenzung: 
Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung entspricht der Umgrenzung der Hin-
dernisbegrenzungsflächen gemäss dem Hindernisbegrenzungsflächen-Ka-
taster (HBK) vom 08.10.2021.  
Kanton und Gemeinden tragen dem HBK bei der Richt- und Nutzungspla-
nung Rechnung. 

Natur- und Landschaftsschutz, Umwelt: 
Der Flugplatz liegt in einem überregional bedeutsamen Wildtierkorridor, 
dessen Funktionalität sichergestellt werden muss. Da der Flugplatz nicht 
umzäunt ist und die Tiere den Korridor primär nachts benutzen, bestehen 
zwischen dem Flugbetrieb und der Wildtierpassage kaum Konflikte. 
Bei der ökologischen Aufwertung ist zwischen projektbezogenen Ersatz-
massnahmen gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG und projektunabhängigen Mass-
nahmen des ökologischen Ausgleichs im Sinne von Art. 18b NHG und von 
Sachziel 13.G des Landschaftskonzepts Schweiz 2020 zu unterscheiden. 
Die Realisierung ökologischer Ausgleichsmassnahmen erfolgt unter Vorbe-
halt der Anforderungen der Luftfahrt (Sicherheitsvorschriften, Ausbauerfor-
dernisse). Den naturräumlichen, landwirtschaftlichen und betrieblichen 
Möglichkeiten ist Rechnung zu tragen. Der Standort der Ausgleichsmass-
nahmen (innerhalb / ausserhalb des Flugplatzperimeters) sowie deren Um-
fang orientieren sich an den lokalen Gegebenheiten. Als Richtwert ist von 
12 % der Fläche des Flugplatzperimeters auszugehen. 
Die Ausgleichsmassnahmen sollen in erster Linie auf freiwilliger Basis reali-
siert werden, können im Rahmen einer Plangenehmigung aber verbindlich 
verlangt werden. Die Flugplatzhalterin zeigt in einem Konzept auf, in wel-
cher Form und mit welchen Mitteln sie den ökologischen Ausgleich realisie-
ren will. 
Als Arbeitshilfe haben die Fachstellen des Bundes Empfehlungen zur ökolo-
gischen Aufwertung auf Flugplätzen mit Beispielen aus der Praxis erarbeitet 
(BAZL/BAFU April 2019). 
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